
Sélection d'article sur la
politique suisse

Requête 19.04.2024

Thème Sans restriction
Mot-clés Energie nucléaire
Acteurs Parti libéral-radical (PLR) FDP, Parti vert'libéral (PVL)
Type de
processus Sans restriction
Date 01.01.1990 - 01.01.2020

01.01.90 - 01.01.20ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



Imprimer

Éditeur

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Contributions de

Ackermann, Marco
Bernhard, Laurent
Eperon, Lionel
Hohl, Sabine

Citations préféré

Ackermann, Marco; Bernhard, Laurent; Eperon, Lionel; Hohl, Sabine 2024. Sélection
d'article sur la politique suisse: Energie nucléaire, Parti vert'libéral (PVL), Parti
libéral-radical (PLR) FDP, 1994 - 2018. Bern: Année Politique Suisse, Institut de science
politique, Université de Berne. www.anneepolitique.swiss, téléchargé le 19.04.2024.

01.01.90 - 01.01.20ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE

http://www.anneepolitique.swiss


Sommaire

1Chronique générale
1Infrastructure et environnement
1Energie

1Energie nucléaire

3Partis, associations et groupes d'intérêt
3Partis

3Grands partis

3Partis de gauche et partis écologiques

01.01.90 - 01.01.20 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



Abréviations

ENSI Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat
KNS Eidgenössische Kommission für nukleare Sicherheit

IFSN Inspection fédérale de la sécurité nucléaire
CSN Commission fédérale de sécurité nucléaire
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Chronique générale

Infrastructure et environnement

Energie

Energie nucléaire

Le parlement a approuvé la décision du Conseil fédéral sur l'octroi de l'autorisation
générale pour le dépôt intermédiaire central pour déchets radioactifs de Würenlingen
(AG). Les Chambres ont parallèlement accordé un crédit d'engagement de CHF 30
millions en vue de la participation financière de la Confédération à ce dernier. Si le
Conseil des Etats s'est prononcé à l'unanimité en faveur du projet qui lui était soumis,
celui-ci a en revanche soulevé plusieurs oppositions au sein du Conseil national: outre
les propositions de non-entrée en matière et de renvoi du député Hansjürg Weder (adi,
BS), l'octroi de l'autorisation générale a fait l'objet d'une autre proposition de renvoi
Thür (pe, AG). Toutes trois ont cependant été refusées par la Chambre du peuple. Les
arguments des détracteurs du projet se sont concentrés sur les aspects ayant trait à la
sécurité de l'installation (notamment en cas de catastrophe aérienne), sur le problème
de la responsabilité morale et juridique en cas d'accident, ainsi que sur le problème du
retraitement des combustibles usés sur le site, dont l'abandon, aux dires des
opposants, aurait permis de revoir à la baisse la surface du dépôt. De leur côté, les
radicaux, les libéraux, les démocrates-chrétiens, les démocrates du centre et les
membres du parti de la liberté (ex-PA) se sont prononcés en faveur du projet d'arrêté
fédéral, à l'instar des socialistes qui ont néanmoins réaffirmé leur opposition à l'énergie
nucléaire. 1

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 18.10.1994
LIONEL EPERON

Lors de la session d’été, le Conseil national a adopté un postulat du groupe PDC-PEV-
PVL demandant au Conseil fédéral d’établir un rapport au sujet de la sécurité des
centrales nucléaires suisses suite à la catastrophe survenue au Japon. 2

POSTULAT
DATE: 08.06.2011
LAURENT BERNHARD

Die geplanten Teilrevisionen diverser Verordnungen im Kernenergiebereich sorgten in
der Vernehmlassung für viel Aufruhr. Geplant waren einerseits Änderungen in den
Kriterien zur Störfallanalyse und der dazugehörigen Ausserbetriebnahme und
andererseits neue Regelungen zur Abklinglagerung von radioaktiven Abfällen. Für viel
Zündstoff sorgte hierbei vor allem die erste Änderung – auch bekannt unter dem
Namen «Lex Beznau». 

Die Betreiberfirmen von Kernkraftwerken sind verpflichtet, deterministische
Störfallanalysen durchzuführen. Störfälle werden dabei in drei Kategorien unterteilt:
Schwerwiegende naturbedingte Fälle, die jedoch nur sehr selten eintreten, erhalten die
Ziffer drei. Mit der Ziffer zwei versehen werden schwerwiegende naturbedingte
Störfälle, die etwas häufiger vorkommen als jene in Kategorie drei. Leichtere und
häufige naturbedingte Störfälle bekommen die Ziffer eins. Zudem erhalten die
jeweiligen Störfälle maximale Dosisgrenzwerte – also Richtlinien, wie viel Radioaktivität
bei einem Störfall maximal austreten dürfte – zugeteilt. 
Unklar formuliert war bisher jedoch die Kategorisierung der in der Natur auftretenden
Ereignisse, die durchschnittlich einmal alle 10'000 Jahre stattfinden. Gemäss
Zeitungsberichten beziehe sich dies vor allem auf schwerere Erdbeben. Diese seltenen
Erdbeben bildeten in Art. 123 Abs. 2 der Strahlenschutzverordnung (StSV) den Übergang
zwischen der Kategorie zwei, für die ein strenger Dosisgrenzwert von 1 mSv (Millisievert)
pro Jahr gilt, und der Kategorie drei, für die ein viel höherer Grenzwert von 100 mSv pro
Jahr gilt. Unklar war deshalb, zu welcher Kategorie und zu welchem Grenzwert die oben
beschriebenen seltenen Erdbeben gehören. Dass hier eine rechtliche Unsicherheit
bestand, erkannte die KNS bereits im Jahr 2012 und beantragte Klärungsbedarf. Mit
einer Konkretisierung, dass für solche Ereignisse die einfacher einzuhaltende Kategorie
drei gelten sollte, wollte der Bundesrat die bisherige Praxis in den Verordnungen
verankern.
Anwohner rund um die Kernkraftwerke Beznau I und II sowie drei Umweltorganisationen
hatten aber schon im Jahr 2015 beim ENSI ein Gesuch eingereicht mit dem Ziel, solche
Ereignisse der Kategorie zwei und somit dem strengeren  Dosisgrenzwert 1 mSv pro Jahr
zuzuordnen. Bei einer solchen Zuordnung müssten beide Anlagen in Beznau bis zu einer
allfälligen Nachrüstung vom Netz genommen werden, da sie diesen Grenzwert nicht
einhalten könnten. Mittels einer Verfügung hatte das ENSI dieses Begehren jedoch

DÉBAT PUBLIC
DATE: 17.04.2018
MARCO ACKERMANN
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abgelehnt und den Entscheid damit begründet, dass dies weder der bisherigen Praxis
noch der ursprünglichen Regelungsabsicht des Bundesrates entspreche und womöglich
sämtliche AKWs der Schweiz unmittelbar bei der Zuteilung zur Kategorie zwei vom Netz
genommen werden müssten. Diese Verfügung war danach beim
Bundesverwaltungsgericht angefochten worden. Zu erwarten ist auch ein allfälliger
Weiterzug des noch ausstehenden Bundesverwaltungsgerichtsentscheids an das
Bundesgericht. 

In der Vernehmlassung, die bis Mitte April 2018 andauerte, meldeten sich sowohl
Regierungen diverser Schweizer Kantone und Städte, als auch diverse Organisationen,
Kommissionen, Parteien und Dachverbände aus der Schweiz und Deutschland, sowie
viele Einzelpersonen aus der Schweiz, Deutschland und Frankreich zu Wort. So liess
beispielsweise der Regierungsrat des Kantons Aargau – also dem Kanton, wo sich die
Anlagen Beznau I und II sowie Leibstadt befinden – verlauten, dass er die Präzisierungen
in den Verordnungen als sinnvoll erachte. Ähnlich klang es in den Stellungnahmen der
Kantone Basel-Land, Freiburg und Graubünden. In den Kantonen Luzern, Appenzell-
Ausserrhoden und Zürich erachtete man die Präzisierungen als sinnvoll, äusserte aber
Bedenken an der Herabsetzung der Schutzbestimmungen und betonte deshalb die
Wichtigkeit des Postulats Müller (fdp, LU, Po. 18.3175). Klar oder mehrheitlich klar gegen
die genannte Konkretisierung/Herabsetzung der Sicherheitsanforderungen von 1 mSv
auf 100 mSv äusserten sich die Regierungen der Kantone Appenzell-Innerrhoden, Basel-
Stadt, Genf, Jura, Neuenburg, Schaffhausen, Schwyz, Tessin, Uri, Waadt und Wallis –
sowie Bern und Solothurn, die Standortkantone der anderen beiden Atomkraftwerke.
Nebst den Kantonsregierungen liessen auch diverse Parteien von sich hören.
Aussergewöhnlich war hierbei der einstimmige Tenor unter diversen Parteien von links
bis rechts betreffend die zeitliche Komponente. Sowohl die SP, die Grünen und die GLP
als auch die FDP und die SVP störten sich am Zeitpunkt der Vernehmlassung. Die SP und
die GLP forderten eine Sistierung des Vorhabens bis zum Gerichtsentscheid aus St.
Gallen. Auch die Grünen kritisierten, dass der Bundesrat das gerichtliche Verfahren
nicht abwarte,  verlangten aber darüber hinaus einen generellen Verzicht auf die
Revision. Die FDP erklärte, die Beschwerde sei kein Grund, um die Vernehmlassung zu
verzögern, jedoch sei die Dringlichkeit dieser Verordnungsanpassung zu wenig
ersichtlich. Die SVP schrieb in einer kurzen Stellungnahme, dass wohl erst durch das
Gerichtsverfahren Anpassungen in Angriff genommen worden seien. Die KNS habe ja
schon im Jahr 2012 bemerkt, dass ein gewisser Klärungsbedarf bestehe. Eine Ausnahme
im Tenor bildete die BDP. In ihrer offiziellen Stellungnahme erwähnte sie die mögliche
Problematik betreffend den Rechtsstreit nicht. Sowohl die SP als auch die Grünen
äusserten sich generell ablehnend zu den Verordnungsänderungen, was sie auch
deutlich kundtaten. «Wir lehnen die vorgelegten Verordnungsänderungen mit
Nachdruck ab und kritisieren die vorgeschlagenen inhaltlichen Anpassungen sowie das
gewählte Vorgehen scharf», schrieb etwa die SP. Die Grünen gingen einen Schritt weiter
und beschuldigten den Bundesrat, mit dieser Lex Beznau die Grundlagen schaffen zu
wollen, um die alten Anlagen in Beznau weiter in Betrieb halten zu können. Die FDP und
die SVP zeigten sich mit den Änderungen grundsätzlich einverstanden. Gemäss FDP
würden die Anpassungen selber keine Abstriche bei der Sicherheit mit sich bringen
sondern nur die heutige Praxis auf Verordnungsebene präzisieren. Nicht offiziell zur
Vorlage äusserte sich die CVP, was Martin Bäumle (glp, ZH) in einer Anspielung im Tages-
Anzeiger als Unterstützung für ihre Energieministerin Doris Leuthard wertete. 
Eine weitere brisante kritische Stellungnahme kam schliesslich von André Herrmann,
dem ehemaligen Präsidenten der Eidgenössischen Kommission für Strahlenschutz
(KSR). Er warf dem Bundesrat vor, das Vorsorgeprinzip zu verletzen: Die Kommission
empfehle, solchen Ereignissen einen Grenzwert von 20 bis 50 mSv zuzuordnen und
nicht 100 mSv, wie dies der Bundesrat vorsah. 3

Mit einer neuen Volksinitiative wollte der Zürcher Verein «Atomkraftwerke abschalten
Schweiz» den Ausstieg der Schweiz aus der Atomenergie bis im Jahr 2029 in der
Verfassung verankern. Die Initianten – allesamt Personen, die nicht auf der nationalen
politischen Bühne standen – verfolgten eine Neuauflage der Ende 2016 abgelehnten
Atomausstiegsinitiative mit dem Zusatz, dass nebst dem Verbot von Kernanlagen in der
Schweiz auch Investitionen von juristischen Personen in den Bau von Kernanlagen im
Ausland, welche die Schweiz mit Strom versorgen, verboten werden. Schon bei Beginn
der Unterschriftensammlung im Sommer 2017 hatte sich aber abgezeichnet, dass sich
weder bei den Grünen, noch bei den Grünliberalen oder den Sozialdemokraten
Verbündete für dieses Begehren finden liessen. Diese monierten, dass sie nicht in die
Lancierung und Formulierung des Anliegens einbezogen worden seien und das Nein-
Votum des Stimmvolks bei der erst kürzlich durchgeführten Abstimmung zur

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 16.11.2018
MARCO ACKERMANN
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Atomausstiegsinitiative zu respektieren sei. Im Herbst 2018 teilten die Initianten mit,
dass die benötigte Unterschriftenzahl nicht erreicht werden konnte. 4

Partis, associations et groupes d'intérêt

Partis

Grands partis

An ihrer Delegiertenversammlung in Zug Ende Juni befassten sich die Freisinnigen mit
einem Positionspapier zur Klimapolitik. Kontrovers wurde die Diskussion darüber
geführt, ob die Automobilsteuer (erhoben vom Bund) und die Motorfahrzeugsteuer
(erhoben von den Kantonen) durch eine höhere Mineralölsteuer zu ersetzen seien.
Dadurch würden die Benzinpreise deutlich steigen. Die zusätzlichen Einnahmen aus der
Mineralölsteuer könnten den Kantonen überwiesen werden. Eine Benzinpreiserhöhung
erschien vielen Delegierten angesichts der bevorstehenden Wahlen aber ein zu heikles
Thema zu sein. Die Erarbeitung eines Konzeptes für den Wechsel von der Fahrzeug- zur
Treibstoffbesteuerung wurde auf die Zeit nach den Wahlen verschoben. Weiter wurden
im Positionspapier die rasche Planung eines neuen Atomkraftwerks und die Förderung
der Wasserkraft verlangt. Ein Antrag der Delegierten aus Basel-Stadt, auf neue
Atomkraftwerke zu verzichten, wurde abgelehnt. Die FDP beschloss zudem einstimmig
die Ja-Parole zur Unternehmenssteuerreform II. 5

PRISE DE POSITION ET MOTS D’ORDRE
DATE: 03.07.2007
SABINE HOHL

Partis de gauche et partis écologiques

An ihrer Delegiertenversammlung Ende April in Luzern verabschiedeten die
Grünliberalen eine Resolution mit dem Titel „Krise als Chance“. Darin forderten sie eine
Risikoprämie für Atomkraftwerke, mit deren Einnahmen erneuerbare Energien
gefördert werden sollen. Zudem verlangten die Grünliberalen eine ökologische
Steuerreform: Es soll vermehrt Ressourcenverbrauch statt Produktivität besteuert
werden. In einem Positionspapier, das den von den Grünliberalen favorisierten Weg zu
einer nachhaltigen Energiepolitik beschreibt, verlangte die Partei unter anderem eine
CO2-Lenkungsausgabe und die Einführung von Anreizen für eine Steigerung der
Energieeffizienz. 6

PRISE DE POSITION ET MOTS D’ORDRE
DATE: 24.04.2009
SABINE HOHL

1) BO CE, 1994, p. 345 ss.; BO CN, 1994, p. 1798 ss.; FF, 1994, III, p. 1873
2) BO CN, 2011, p. 994.
3) Erläuterungsbericht Vernehmlassung; Vernehmlassung Teilrevision Kernenergieverordnung; TA, 11.1., 24.1., 17.4.18; AVF,
BLZ, SZ, TA, 18.4.18; AZ, NZZ, 19.4.18; Lib, 14.5.18
4) Medienmitteilung Initiativkommittee vom 16.10.18; Lib, 17.5.17; TA, 22.5., 23.5., 5.12.17; NZZ, 11.1.18
5) LT, NZZ und TA, 2.7.07; NZZ, 3.7.07.
6) NZZ, 27.4.09.
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